
Rechtsquellen

Beim Inkrafttreten eines neuen Gesetzes wird meistens in den
Schlussbestimmungen angeordnet, nach welchem Recht die bisherigen,
noch vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes abgeschlossenen Sachver-
halte zu beurteilen sind. Wenn solche Sonderregelungen, wie etwa Art.
33 Abs. 1 aGVG (Art. 34 GVG), wonach vor dem Inkrafttreten des Ge-
setzes abgeschlossene Rechtsgeschäfte nach bisherigem Recht zu beur-
teilen sind, fehlen, kommen die allgemeinen Grundsätze zur Anwen-
dung. “Nach herrschender Auffassung ist im Rahmen eines Ver-
waltungsverfahrens die Rechtslage im Zeitpunkt der (erstinstanzlichen)
Entscheidung und nicht diejenige im Zeitpunkt der Einleitung des Ver-
fahrens massgebend”?4, Nach einer anderen Formulierung kommen auf
anhängige (Rechtsmittel-) Verfahren die geltenden, geänderten Gesetzes-
vorschriften mit ihrer Kundmachung und Inkraftsetzung im Zeitpunkt
der Entscheidung oder Urteilsfällung zur Anwendung? Von der sofor-
tigen Anwendung des neuen Rechts kann nur dann abgesehen werden,
wenn das Verfahren aus Gründen, für die der Gesuchsteller nicht ein-
zustehen hat, sehr lange gedauert hat. Dies ist etwa dann der Fall, wenn
ein Drittbeschwerdeführer in querulatorischer Weise Verfahrensver-
zögerung herbeiführt, um die Anwendung des für ihn günstigeren,
neuen Rechts zu erwirken? oder wenn die Behörde eine Entscheidung
pflichtwidrig hinauszögert?”. Nach einer gegenteiligen, auch von der
Verwaltungsbeschwerdeinstanz angeführten Auffassung?® müssen im
Laufe des Rechtsmittelverfahrens eingetretene Rechtsänderungen unbe-
achtet bleiben, es sei denn, zwingende Gründe der öffentlichen Ord-
nung verlangten die sofortige Anwendung des neuen Rechts. Diese Auf-
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